
468 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage (366 der Beila~ 
gen): Bundesgesetz, mit dem das Rückzah­

lungsbeg'ünstigungsgesetz geändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die 
Geltungsdauer des Bundesgesetzes vom 16. Juli 
1971, BGBL Nr. 336, über die 'einmalige Gewäh­
rung einer Sonderbegünstigung für die vorzeitige 
Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der öffent­
lichen Hand (Rückzahlungsbegünstigungsgesetz) 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 448/ 
1974 und BGBL Nr. 393/1977 um fünf Jahre, 
das ist bis 1985, verlängert werden. 

Hiemit wird den Darlehensschuldnern die Mög­
lichkeit eröffnet, ihre Darlehensschuld nach dein 
Wohnbauförderungsgesetz 1954, BGBL Nr. 153, 
und dem Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBL 
Nr. 280/1967, bzw. Darlehen nach dem Bundes­
gesetz vom 21. April 1921 betreffend Ausg'estal­
tung des Staatlichen Wohnungs fürsorge fonds zu 
einem Bun'des-Wohn- und Siedlungsfonds, BGBL 
Nr. 252, und dem Wohnhaus-Wiederaufbauge­
setz, BGBL Nr. 130/1948, vorzeitig zu tilgen. 

Der Bautenausschuß hat die gegenständliche Re­
gierungs-vorlage in seiner Sitzung am 9. Oktober 

, 1980 in Verhandlung genommen und nach den 
Ausführungen des Berichterstatters sowie Wort­
meldungen der A1bgeordnieten B a:b a n i t ,z, 

Weinberger 

Berichterstatter 

Vener, 'Probst, Kitt!, Dr. Schwim­
me r, Sc h e me rund des Ausschußobmannes 
Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. K e i me 1 sowie 
der Frau Staatssekretär Dr. Beatrix. E y p e 1-
tau e r einstimmig beschlossen, dem National­
rat die Annahme des Gesetzentwurfes unter. Be­
rücksichtigung eines, gemeinsamen Abänderungs­
antrages der Abgeordneten B ab an i t?:, V e t­
te rund Pro b s t zu empfehlen. 

Der gemeinsame Abänderungsantrag wurde 
wie folgt begründet: 

Im Hinblick auf di'e angestrebte Neuordnung 
des Woihnunggwesenserscheint es nicht gerecht'­
ferti'gt, das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz -
wie in der Regierungsvorlage vorgesehen - um 
fünf Jahre zu -verlängern. Der Ausschuß ist der 
Auffassung, daß lediglich eine Verlängerung um 
zwei J ahte vorgesehen wel'den sollte, um die 
El"gebnisse der Verhandlungen zur Neuordnung 
der Wohnhauförderung nicht zu präjudizieren. 

,Der Bau'tenausschuß stellt somit den A n­
t r a g,der Nationalrat wolle dem an g e­
s chi 0 s se n enG e set zen t w u r.f die ver­
fassungsmäßige Zus'timmung erteilen. 

Wien, 1980 1009 

Dipl.-Kfm. Dr. Keime! 

Obmann 

'j. 
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2 468 der Beilagen 

). 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, liehe Tilgung oder durch Tilgung in höchstens 

mit dem das Rückzahlungsbegünstigungs- dr,ei 'gleiehbleibenden Teilbeträgen erfolgen. 
gesetz geändert wird 

ner Nationalrat hat beschlossen: 

. Artikel I 

Das Rückzahlungstbegünstigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 336J.1971, in der Fassun.g der Bundesgesetze 
ilGBl. Nr.448/1974 und 393/1977 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Albs. 1 hat Zu lauten: 

,,(1) Die b~günstigte Rückzahlung ist In der 
Zeit zwi1ichen dem 1. Jänner 1972 und dem 
1. Jänner 1983 zu den Fälligkeitender vorge­
schriebenen Halbjahresannuitäten zulässig." 

2. § 6 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die Rückzahlung des Darlehens oder der 
Darlehensrestsehuld kalnn durch einmalige gänz-

(2) Die Tilgung ist in der Zeit zwischen dem 
1. Jänner 1972 und dem 31. Dezember 1982 zu­
lässig. " 

3. § 7 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) niese Begehren (Abs. 1 und 2) sind bis 
spätestens 30. September 1982 bei Iden angeführ­
ten Stellen einzubringen." 

Artikel II 

Die Zuständigkeit zur V:ollziehung dieses 
Bundesgesetzes richtet sich nach § 15 Abs. 2 
des Rückrzahlungsbe<gün1itigungsgesetzes, !BGBl. 
Nr. 336/1971. 
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